
Prüfungsurteil 

Unsere Prüfung gemäß § 4 Abs. 1 der Richtlinie für die Förderung der Klubs der Wahlparteien bzw. 
der Arbeit der politischen Mandatar:innen hat zu keinen Einwendungen geführt. Auf Grund der bei 
der Prüfung gewonnen Erkenntnisse bestätigen wir, dass Mag. (FH) Mario Eustacchio im Jahr 2024 
ordnungsgemäß in Erfüllung seiner Aufgaben die erhaltenen Förderungsmittel verwendet hat. 

Weiters nutzte Mag. (FH) Mario Eustacchio die Förderungsmittel für Aktivitäten, die auf eine 
verstärkte öffentlichkeitswirksame Wahrnehmung und Vermittlung seiner politischen Arbeit 
abzielten. Dazu zählten unter anderem koordinierende Gespräche mit politischen 
Verantwortlichen und wahlwerbenden Parteienvertreter, sowie der Erwerb kleiner 
Aufmerksamkeiten zur Verwendung bei diversen Hausbesuchen. 


